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1 3 4 6 7

101 301 401 601 701
102 302 402 602 702
103 303 403 603 703
104 304 404 604 704
105 305 405 605 705
106 306 406 606 706
107 307 407 607 707
108 308 408 608 708
109 309 409 609 709
110 310 410 610 710
111 311 411 611 711
112 312 412 612 712
113 313 413 613 713
114 314 414 614 714
115 315 415 715
116 316 416 716
117 317 417 717
118 318 418 718
119 319 419 719
120 320 420 720
121 321 421 721
122 322 422 722
123 323 723
124 324 724
125 725
126 726
127 727
128 728
129 729
130 730
131 731
132 732
133
134
135
136
137

Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben -
kumulieren - (⮽☐☐ oder⮽⮽☐ oder ⮽⮽⮽).

Stimmzettel
für die Wahl zur Gemeindevertretung in der Gemeinde Freigericht am 15. März 2026

Sie haben 37 Stimmen!

CDU SPD

Göbel, Patrice Leon Heising, Sascha Kress, Annette Wolf, Thomas Reinhart, Tatjana

Marquart, Celine Jung, Marvin Dr. Lomax, Johanna Pfahler, Gerhard Brönner, Carmen

Gerlach, Robin Miller-Lasik, Jennifer Marquardt, Holger Schröer, Sascha Groh, Marco

Höfler, Heinrich Brandt, Anna Kreis, Achim Hartmann, Stefan Pagitsch, Martin

Wagner, Corinna Dr. Kirschning, Manfred Hertlein, Birgit Adam, Marco Boselli, Giorgina
Altmann, Florian Panzner, Peter Breitkreutz, Alexander Dr. Fabricius, Jan Hammer, Thomas
Weckmann, Philipp Hagel, Maik Wöller, Marie Soldan-Ries, Simon Maier, Sturmius
Klein, Daniel Schmitt, Albert Till, Stefan Thorsten Pfahler, Jochen Kögler, Rudolf
Gogel, Willi Neubauer, Jürgen Wegmann, Janina Hofmann, Bernd Hackenberg, Ortwin
Denk, Mona Ellinger, Tatjana Krämer, Rainer Martin, Berthold Benkert, Detlef
Lange, Thomas Dedio, Alexander Treffer, Adelheid Heinisch, Ulrike Brönner, Klaus
Nick, Frank Friske, Susanne Rinkenberger, Horst Höfler, Hans Niereisel, Heinz
Trageser, Wigbert Schneider, Andreas Zeiß, Noemi Alexandra Schäfer, Eberhard Haupt, Sascha
Steiner, Dennis Dr. Eitz, Albrecht Lauterbach, Maximilian Scharf, Nadine Bernhard, Lutz

Kempel, Dennis Meyer, Lennart Reus, Jürgen Mladek, Andreas

Stroh, Alice Bergmann, Marcus Feige, Jürgen Kreß, Klaus
Franz, Holger Jung, Elke

Effenberger, Bernd Jung, Holger Dr. Franz, Kathrin Kress, Horst

Kühn, Leila Keller, Josef-Günther Heuzeroth, Udo Reinhart, Manuel
Fischer-Hölken, Maren Pappert-Tichy, Anita

Dorbert-de Sain, Ina
Aul, Klaus Ohlbach, Günter Höfler, Andreas Grüb, Rupert
Wagner, Emely-Linda Schaffrath, Peter Heckt, Christian Junker, Frank

Menzel, Lukas Siebert, Sandra Wegmann, Manuel

Harth, Stephanie
Herrmann, Dirk
Noll, Günter
Klein, Hugo

Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen⮾. In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge,
dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

   GRÜNEChristlich Demokratische
Union Deutschlands

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Die
Freigerichter       UWG DFUnabhängige

Wählergemeinschaft
Freigericht

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾, ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme
erhält, bis alle 37 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.
Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

Körner, Matthias Nick, Claus
Steuhl, John-Hermann Reus, Ludwig
Weber, Alfred Altmann, Tina
Berger, Martin Schneider, Helmut

Schwerdtfeger, Franziska Pagitsch, Josef
Betz, Armin

Höfler, Karola Fischer, Leonardo

Harth, Rafael Müller, Michael Hackenberg, Beate
Froschauer, Karl Kornherr, Heribert Röder, Johanna
Berger, Markus Martin Pérez, Lydia
Gogel, Janine Meier, Markus

Bitte den Stimmzettel
nach innen falten!



Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe:

1. Wie viele Stimmen habe ich?

Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?

Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses
Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei
Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht
überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben?

Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem
dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils
eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben
nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben?

Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen
eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und
Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle
nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?

Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten.

6. Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass
ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde:

Gemeinde Freigericht
- Wahlamt -
Somborn, Rathausstraße 13
63579 Freigericht
Tel.: 06055 916-315

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse!

http://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

	Vordruckmuster endgültig

